
Resultat der kommunalen Urnenab-
stimmungen vom 28. November 
2021  

Initiative «Geschwindigkeitsveränderungen an 
die Urne» 

Zahl der Stimmberechtigten 4'635 

Zahl der eing. Stimmrechtsausweise 3'227 

Stimmbeteiligung 63.06 % 

ungültig eingelegt 

gültig eingelegt 

Ja 

Nein 

Leer 

Ungültig 

52 

2'871 

1'194 

1'624 

53 

0 

Die Vorlage ist abgelehnt. 

Gegen diesen Beschluss kann, von der Veröffentlichung 
an gerechnet, beim Bezirksrat Horgen, Seestrasse 124, 
8810 Horgen,  
- wegen Verletzung von Vorschriften über die politi-

schen Rechte innert 5 Tagen, schriftlich Rekurs in 
Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 19b 
Abs. 2 lit. c sowie § 21a und § 22 Abs. 1 VRG)  

- und im Übrigen innert 30 Tagen schriftlich Rekurs 
erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m. 
§ 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 und § 22 Abs. 1 
VRG).  

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Be-
gründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, 
soweit möglich, beizulegen. 

Rechtsgültigkeit hat die amtliche Publikation auf der 
Webseite der Gemeinde Langnau am Albis 
(www.langnauamalbis.ch). 
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